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§ 33c Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 
 
(1)  Wer gewerbsmäßig Spielgeräte, die mit einer den Spielausgang beeinflussenden 
technischen Vorrichtung ausgestattet sind, und die die Möglichkeit eines Gewinnes 
bieten, aufstellen will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis 
berechtigt nur zur Aufstellung von Spielgeräten, deren Bauart von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt zugelassen ist. Sie kann mit Auflagen, auch im Hinblick 
auf den Aufstellungsort, verbunden werden, soweit dies zum Schutze der 
Allgemeinheit, der Gäste oder der Bewohner des jeweiligen Betriebsgrundstücks 
oder der Nachbargrundstücke oder im Interesse des Jugendschutzes erforderlich ist; 
unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung 
und Ergänzung von Auflagen zulässig. 
 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 
 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für die 
Aufstellung von Spielgeräten erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt; die 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in den letzten drei 
Jahren vor Stellung des Antrages wegen eines Verbrechens, wegen 
Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Hehlerei, Geldwäsche, 
Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte, Betruges, Untreue, 
unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels, Beteiligung am unerlaubten 
Glücksspiel oder wegen eines Vergehens nach § 27 des 
Jugendschutzgesetzes rechtskräftig verurteilt worden ist, 

 
2. der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung einer Industrie- und 
Handelskammer nachweist, dass er über die für die Ausübung des Gewerbes 
notwendigen Kenntnisse zum Spieler- und Jugendschutz unterrichtet worden 
ist, oder 

 
3. der Antragsteller nicht nachweist, dass er über ein Sozialkonzept einer 
öffentlich anerkannten Institution verfügt, in dem dargelegt wird, mit welchen 
Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen des Glücksspiels 
vorgebeugt werden soll. 

 
(3) Der Gewerbetreibende darf Spielgeräte im Sinne des Absatzes 1 nur aufstellen, 
wenn ihm die zuständige Behörde schriftlich bestätigt hat, daß der Aufstellungsort 
den auf der Grundlage des § 33f Abs. 1 Nr. 1 erlassenen Durchführungsvorschriften 
entspricht. Sollen Spielgeräte in einer Gaststätte aufgestellt werden, so ist in der 
Bestätigung anzugeben, ob dies in einer Schank- oder Speisewirtschaft oder in 
einem Beherbergungsbetrieb erfolgen soll. Gegenüber dem Gewerbetreibenden und 
demjenigen, in dessen Betrieb ein Spielgerät aufgestellt worden ist, können von der 
zuständigen Behörde, in deren Bezirk das Spielgerät aufgestellt worden ist, 
Anordnungen nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 erlassen werden. Der Aufsteller 
darf mit der Aufstellung von Spielgeräten nur Personen beschäftigen, die die 
Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 2 erfüllen. 
 
 



§ 33d Andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit 
 
(1) Wer gewerbsmäßig ein anderes Spiel mit Gewinnmöglichkeit veranstalten will, 
bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis kann mit einer 
Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der 
Allgemeinheit, der Gäste oder der Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der 
Nachbargrundstücke oder im Interesse des Jugendschutzes erforderlich ist; unter 
denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung und 
Ergänzung von Auflagen zulässig. 
 
(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller im Besitz einer von 
dem Bundeskriminalamt erteilten Unbedenklichkeitsbescheinigung oder eines 
Abdruckes der Unbedenklichkeitsbescheinigung ist. 
 
(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
der Antragsteller oder der Gewerbetreibende, in dessen Betrieb das Spiel 
veranstaltet werden soll, die für die Veranstaltung von anderen Spielen erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt. § 33c Absatz 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz gilt 
entsprechend. 
 
(4) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung nicht bekannt war, 
daß Tatsachen der in Absatz 3 bezeichneten Art vorlagen. Die Erlaubnis ist zu 
widerrufen, wenn 
 

1. nach ihrer Erteilung Tatsachen der in Absatz 3 bezeichneten Art eingetreten 
sind, 

 
2. das Spiel abweichend von den genehmigten Bedingungen veranstaltet wird 
oder 

 
3. die Unbedenklichkeitsbescheinigung zurückgenommen oder widerrufen 
worden ist. 

 
(5) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn bei der Veranstaltung des Spieles 
eine der in der Erlaubnis enthaltenen Auflagen nicht beachtet oder gegen § 6 des 
Jugendschutzgesetzes verstoßen worden ist. 
 
 
 
§ 33e Bauartzulassung und Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 
(1) Die Zulassung der Bauart eines Spielgerätes oder ihrer Nachbaugeräte und die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für andere Spiele (§§ 33c und 33d) sind zu 
versagen, wenn die Gefahr besteht, daß der Spieler unangemessen hohe Verluste in 
kurzer Zeit erleidet. Für andere Spiele im Sinne des § 33d kann die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung auch versagt werden, wenn das Spiel durch 
Veränderung der Spielbedingungen oder durch Veränderung der Spieleinrichtung mit 
einfachen Mitteln als Glücksspiel im Sinne des § 284 des Strafgesetzbuches 
veranstaltet werden kann. Ein Versagungsgrund im Sinne des Satzes 2 liegt 
insbesondere dann vor, wenn 
  



1. es sich um ein Karten-, Würfel- oder Kugelspiel handelt, das von einem 
Glücksspiel im Sinne des § 284 des Strafgesetzbuches abgeleitet ist, oder 
 
2. das Spiel nach den zur Prüfung eingereichten Bedingungen nicht 
wirtschaftlich betrieben werden kann. 

 
(2) Die Zulassung ist ganz oder teilweise, die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist 
ganz zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn Tatsachen bekannt werden, die ihre 
Versagung rechtfertigen würden, oder wenn der Antragsteller zugelassene 
Spielgeräte an den in dem Zulassungsschein bezeichneten Merkmalen verändert 
oder ein für unbedenklich erklärtes Spiel unter nicht genehmigten Bedingungen 
veranstaltet. 
 
(3) Die Zulassung und die Unbedenklichkeitsbescheinigung können mit einer 
Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 
 
(4) Bei serienmäßig hergestellten Spielen nach § 33d genügt es, wenn die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für das eingereichte Spiel und für Nachbauten ein 
Abdruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt wird. 
 
 
 
§ 33f Ermächtigung zum Erlaß von Durchführungsvorschriften 
 
(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann zur Durchführung 
der §§ 33c, 33d, 33e und 33i im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 
Innern, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung zur Eindämmung der Betätigung des Spieltriebs, zum Schutze der 
Allgemeinheit und der Spieler sowie im Interesse des Jugendschutzes 
  

1. die Aufstellung von Spielgeräten oder die Veranstaltung von Spielen auf 
bestimmte Gewerbezweige, Betriebe oder Veranstaltungen beschränken und 
die Zahl der jeweils in einem Betrieb aufgestellten Spielgeräte oder 
veranstalteten anderen Spiele begrenzen, 

 
2. Vorschriften über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen bei der 
Ausübung des Gewerbes erlassen, 

 
3. für die Zulassung oder die Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung 
bestimmte Anforderungen stellen an 

  
a) die Art und Weise des Spielvorgangs, 

 
b) die Art des Gewinns, 

 
c) den Höchsteinsatz und den Höchstgewinn, 

 
d) das Verhältnis der Anzahl der gewonnenen Spiele zur Anzahl der 
verlorenen Spiele, 

 



e) das Verhältnis des Einsatzes zum Gewinn bei einer bestimmten 
Anzahl von Spielen, 

 
f) die Mindestdauer eines Spiels, 

 
g) die technische Konstruktion und die Kennzeichnung der Spielgeräte, 

 
h) personenungebundene Identifikationsmittel, die der Spieler einsetzen 
muss, um den Spielbetrieb an einem Spielgerät zu ermöglichen, 
insbesondere an deren Ausgabe, Aktivierung, Gültigkeit und 
Sicherheitsmerkmale, 

 
i) die Bekanntgabe der Spielregeln und des Gewinnplans sowie die 
Bereithaltung des Zulassungsscheines oder des Abdruckes des 
Zulassungsscheines, des Zulassungsbeleges, der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder des Abdruckes der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung, 

 
4. Vorschriften über den Umfang der Verpflichtungen des Gewerbetreibenden 
erlassen, in dessen Betrieb das Spielgerät aufgestellt oder das Spiel 
veranstaltet werden soll, 

 
5. die Anforderungen an den Unterrichtungsnachweis nach § 33c Absatz 2 
Nummer 2 und das Verfahren für diesen Nachweis sowie Ausnahmen von der 
Nachweispflicht festlegen. 

 
(2) Durch Rechtsverordnung können ferner 
  

1. das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium des Innern und mit Zustimmung des Bundesrates 

 
a) das Verfahren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bei der 
Prüfung und Zulassung der Bauart von Spielgeräten sowie bei der 
Verlängerung der Aufstelldauer von Warenspielgeräten, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähnlichen Veranstaltungen aufgestellt 
werden sollen, und die ihrer Konstruktion nach keine statistischen 
Prüfmethoden erforderlich machen, regeln und 

 
b) Vorschriften über die Gebühren und Auslagen für individuell 
zurechenbare öffentliche Leistungen der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt erlassen; 

 
2. das Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und mit Zustimmung des 
Bundesrates 

 
a) das Verfahren des Bundeskriminalamtes bei der Erteilung von 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen regeln und 

 



b) Vorschriften über die Gebühren und Auslagen für individuell 
zurechenbare öffentliche Leistungen des Bundeskriminalamtes 
erlassen. 

 
 
§ 33g Einschränkung und Ausdehnung der Erlaubnispflicht 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit 
den Bundesministerien des Innern und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit 
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung bestimmen, dass 
 

1. für die Veranstaltung bestimmter anderer Spiele im Sinne des § 33d Abs. 1 
Satz 1 eine Erlaubnis nicht erforderlich ist, wenn diese Spiele überwiegend der 
Unterhaltung dienen und kein öffentliches Interesse an einer Erlaubnispflicht 
besteht, 

 
2. die Vorschriften der §§ 33c und 33d auch für die nicht gewerbsmäßige 
Aufstellung von Spielgeräten und für die nicht gewerbsmäßige Veranstaltung 
anderer Spiele in Vereinen und geschlossenen Gesellschaften gelten, in 
denen gewohnheitsmäßig gespielt wird, wenn für eine solche Regelung ein 
öffentliches Interesse besteht. 

 
 
§ 33h Spielbanken, Lotterien, Glücksspiele 
 
Die §§ 33c bis 33g finden keine Anwendung auf  
 

1. die Zulassung und den Betrieb von Spielbanken, 
 

2. die Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen, mit Ausnahme der 
gewerbsmäßig betriebenen Ausspielungen auf Volksfesten, Schützenfesten 
oder ähnlichen Veranstaltungen, bei denen der Gewinn in geringwertigen 
Gegenständen besteht, 

 
3. die Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33d Abs. 1 Satz 1, die 
Glücksspiele im Sinne des § 284 des Strafgesetzbuches sind. 

 
 
§ 33i Spielhallen und ähnliche Unternehmen 
 
(1) Wer gewerbsmäßig eine Spielhalle oder ein ähnliches Unternehmen betreiben 
will, das ausschließlich oder überwiegend der Aufstellung von Spielgeräten oder der 
Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33c Abs. 1 Satz 1 oder des § 33d Abs. 
1 Satz 1 dient, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis kann mit 
einer Befristung erteilt und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze 
der Allgemeinheit, der Gäste oder der Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der 
Nachbargrundstücke vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen 
Belästigungen erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die 
nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig. 
 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn  



 
1. die in § 33c Absatz 2 Nummer 1 oder § 33d Absatz 3 genannten 
Versagungsgründe vorliegen, 

 
2. die zum Betrieb des Gewerbes bestimmten Räume wegen ihrer 
Beschaffenheit oder Lage den polizeilichen Anforderungen nicht genügen oder 
 
3. der Betrieb des Gewerbes eine Gefährdung der Jugend, eine übermäßige 
Ausnutzung des Spieltriebs, schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder sonst eine nicht zumutbare 
Belästigung der Allgemeinheit, der Nachbarn oder einer im öffentlichen 
Interesse bestehenden Einrichtung befürchten läßt. 

 
 

§ 60a Veranstaltung von Spielen 

(1) (weggefallen) 
 
(2) Warenspielgeräte dürfen im Reisegewerbe nur aufgestellt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 33c Abs. 1 Satz 2 erfüllt sind. Wer im Reisegewerbe ein 
anderes Spiel im Sinne des § 33d Abs. 1 Satz 1 veranstalten will, bedarf der 
Erlaubnis der für den jeweiligen Ort der Gewerbeausübung zuständigen Behörde. 
Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Veranstalter eine von dem für seinen 
Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen von dem für seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort zuständigen Landeskriminalamt erteilte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder einen Abdruck der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Sinne des § 33e Abs. 4 besitzt. § 33d Abs. 1 
Satz 2, Abs. 3 bis 5, die §§ 33e, 33f Abs. 1 und 2 Nr. 1 sowie die §§ 33g und 33h 
gelten entsprechend. 
 
(3) Wer im Reisegewerbe eine Spielhalle oder ein ähnliches Unternehmen betreiben 
will, bedarf der Erlaubnis der für den jeweiligen Ort der Gewerbeausübung 
zuständigen Behörde. § 33i gilt entsprechend. 
 
(4) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung das Verfahren bei den 
Landeskriminalämtern (Absatz 2 Satz 3) regeln. 
 
 

§ 144 Verletzung von Vorschriften über erlaubnisbedürftige 

stehende Gewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. ohne die erforderliche Erlaubnis 
 

a) (weggefallen), 
 

b) nach § 30 Abs. 1 eine dort bezeichnete Anstalt betreibt, 



 
c) nach § 33a Abs. 1 Satz 1 Schaustellungen von Personen in seinen 
Geschäftsräumen veranstaltet oder für deren Veranstaltung seine 
Geschäftsräume zur Verfügung stellt, 

 
d) nach § 33c Abs. 1 Satz 1 ein Spielgerät aufstellt, nach § 33d Abs. 1 
Satz 1 ein anderes Spiel veranstaltet oder nach § 33i Abs. 1 Satz 1 eine 
Spielhalle oder ein ähnliches Unternehmen betreibt, 

 
e) nach § 34 Abs. 1 Satz 1 das Geschäft eines Pfandleihers oder 
Pfandvermittlers betreibt, 

 
f) nach § 34a Abs. 1 Satz 1 Leben oder Eigentum fremder Personen 
bewacht, 

 
g) nach § 34b Abs. 1 fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke 
oder fremde Rechte versteigert, 

 
h) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 den 
Abschluß von Verträgen der dort bezeichneten Art vermittelt oder die 
Gelegenheit hierzu nachweist, 

 
i) nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ein Bauvorhaben vorbereitet 
oder durchführt, 

 
j) nach § 34d Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34d Abs. 10, den 
Abschluss von Verträgen der dort bezeichneten Art vermittelt, 

 
k) nach § 34e Abs. 1 Satz 1 über Versicherungen berät oder 

 
l) nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Anlageberatung erbringt oder den 
Abschluss von Verträgen der dort bezeichneten Art vermittelt, 

 
2. ohne Zulassung nach § 31 Absatz 1 Leben oder Eigentum fremder 
Personen auf einem Seeschiff bewacht, 

 
3. einer vollziehbaren Auflage nach § 31 Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt oder 

 
4. ohne eine nach § 47 erforderliche Erlaubnis das Gewerbe durch einen 
Stellvertreter ausüben läßt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. einer Rechtsverordnung nach § 31 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3 
Buchstabe a bis c oder Buchstabe d oder Nummer 4 oder Satz 2 oder einer 
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 



1a. einer Rechtsverordnung nach § 33f Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder 
einer vollziehbaren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 
1b. einer Rechtsverordnung nach § 33g Nr. 2, § 34 Abs. 2, § 34a Abs. 2, § 
34b Abs. 8, § 34d Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Satz 2 oder 3, § 34e Abs. 3 Satz 
3 oder 4 oder § 38 Abs. 3 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 
2. entgegen § 34 Abs. 4 bewegliche Sachen mit Gewährung des 
Rückkaufrechts ankauft, 

 
3. einer vollziehbaren Auflage nach § 33a Abs. 1 Satz 3, § 33c Abs. 1 Satz 3, 
§ 33d Abs. 1 Satz 2, § 33e Abs. 3, § 33i Abs. 1 Satz 2, § 34 Abs. 1 Satz 2, § 
34a Abs. 1 Satz 2, § 34b Abs. 3, § 34d Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit 
Abs. 3 Satz 2, § 34e Abs. 1 Satz 2 oder § 36 Abs. 1 Satz 3 oder einer 
vollziehbaren Anordnung nach § 33c Abs. 3 Satz 3 oder § 34a Abs. 4 
zuwiderhandelt, 

 
4. ein Spielgerät ohne die nach § 33c Abs. 3 Satz 1 erforderliche Bestätigung 
der zuständigen Behörde aufstellt, 

 
4a. entgegen § 33c Absatz 3 Satz 4 eine Person beschäftigt, 

 
5. einer vollziehbaren Auflage nach § 34c Abs. 1 Satz 2 § 34f Absatz 1 Satz 2 
zuwiderhandelt, 

 
6. einer Rechtsverordnung nach § 34c Abs. 3 oder § 34g Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder Satz 2 oder einer vollziehbaren 
Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

 
7. entgegen § 34d Absatz 7 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34e Absatz 2, 
oder § 34f Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 eine Eintragung nicht 
vornehmen lässt, 

 
8. entgegen § 34e Abs. 3 Satz 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach Satz 2, eine Provision entgegennimmt oder 

 
9. entgegen § 34f Absatz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 2 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.  

 
(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig bei einer 
Versteigerung einer Vorschrift des § 34b Abs. 6 oder 7 zuwiderhandelt. 
 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe 
l oder Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a bis k, Nummer 3 und 4 und des Absatzes 2 



Nummer 1, 1a und 5 bis 9 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 1b und 2 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro 
und in den Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro 
geahndet werden. 
 
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 3 und des 
Absatzes 2 Nummer 1 das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 
 
 
 

§ 145 Verletzung von Vorschriften über das Reisegewerbe 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. ohne Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 
 

a) eine Tätigkeit nach § 34f Absatz 1 Satz 1 oder 
 

b) eine sonstige Tätigkeit als Reisegewerbe betreibt, 
 

2. einer auf Grund des § 55f erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

 
2a. entgegen § 57 Abs. 3 das Versteigerergewerbe als Reisegewerbe ausübt, 

 
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 59 Satz 1, durch die 
 

a) eine reisegewerbliche Tätigkeit nach § 34f Absatz 1 Satz 1 
 

b) eine sonstige reisegewerbliche Tätigkeit untersagt wird, 
zuwiderhandelt oder 

 
4. ohne die nach § 60a Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 1 erforderliche 
Erlaubnis ein dort bezeichnetes Reisegewerbe betreibt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. einer auf Grund des § 60a Abs. 2 Satz 4 in Verbindung mit § 33f Abs. 1 
oder § 33g Nr. 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 
2. Waren im Reisegewerbe 
 

a) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 1 vertreibt, 
 

b) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 2 feilbietet oder ankauft oder 
 

c) entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 3 feilbietet, 



3. bis 5. (weggefallen) 
 

6. entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 6 Rückkauf- oder Darlehensgeschäfte abschließt 
oder vermittelt, 

 
7. einer vollziehbaren Auflage nach 
 

a) § 55 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3 zweiter 
Halbsatz, 

 
b) § 60a Abs. 2 Satz 4 in Verbindung mit § 33d Abs. 1 Satz 2 oder 

 
c) § 60a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 33i Abs. 1 Satz 2 

            
zuwiderhandelt, 

 
8. einer Rechtsverordnung nach § 61a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34a 
Abs. 2, § 34b Abs. 8, § 34d Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Satz 2 oder 3 oder § 
34e Abs. 3 Satz 3 oder 4 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder 

 
9. einer Rechtsverordnung nach § 61a Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 34c 
Abs. 3 oder mit § 34g Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 
4 oder Satz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund dieser 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. entgegen § 55c eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

 
2. an Sonn- oder Feiertagen eine im § 55e Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit im 
Reisegewerbe ausübt, 

 
3. entgegen § 60c Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz oder § 60c Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2, die 
Reisegewerbekarte oder eine dort genannte Unterlage nicht bei sich führt oder 
nicht oder nicht rechtzeitig vorzeigt oder eine dort genannte Tätigkeit nicht 
oder nicht rechtzeitig einstellt, 

 
4. entgegen § 60c Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit § 56 Abs. 2 Satz 3, 
die geführten Waren nicht vorlegt, 

 
5. (weggefallen) 

 
6. entgegen § 56a Absatz 1 Satz 1 die Veranstaltung eines Wanderlagers 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt oder die Art 
der Ware oder der Dienstleistung oder den Ort der Veranstaltung in der 
öffentlichen Ankündigung nicht angibt, 



 
7. entgegen § 56a Absatz 1 Satz 2 unentgeltliche Zuwendungen einschließlich 
Preisausschreiben, Verlosungen oder Ausspielungen ankündigt, 

 
8. entgegen § 56a Absatz 1 Satz 4 als Veranstalter ein Wanderlager von einer 
Person leiten läßt, die in der Anzeige nicht genannt ist, 

 
9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 56a Absatz 2 zuwiderhandelt, 

 
10. entgegen § 60c Abs. 2 Satz 1 eine Zweitschrift oder eine beglaubigte 
Kopie der Reisegewerbekarte nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder 

 
11. entgegen § 60c Abs. 3 Satz 1 eine dort genannte Unterlage nicht mit sich 
führt. 

 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a und 
Nr. 3 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2, 2a, 3 Buchstabe b, Nr. 4 und des Absatzes 2 
Nr. 9 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 
bis 8 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, in den Fällen des 
Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden. 
 
 

§ 148 Strafbare Verletzung gewerberechtlicher Vorschriften 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  
 

1.eine in § 144 Abs. 1, § 145 Abs. 1, 2 Nr. 2 oder 6 oder § 146 Abs. 1 
bezeichnete Zuwiderhandlung beharrlich wiederholt oder 

 
2. durch eine in § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, Absatz 2 Nummer 1a oder 
Nummer 1b, § 145 Abs. 1, 2 Nr. 1 oder 2, oder § 146 Abs. 1 bezeichnete 
Zuwiderhandlung Leben oder Gesundheit eines anderen oder fremde Sachen 
von bedeutendem Wert gefährdet. 

 


